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3.5.1.2. Die Zuführung zur Klärung eines die öffent l iche 

Ordnung und Sicherheit  erhebl ich gefährdenden 

Sachverhaltes gemäß § 12 Abs. 2 VP-Gesetz

Die Zuführung zur Klärung eines die öffent l iche Ordnung und 

Sicherheit  erhebl ich gefährdenden Sachverhaltes ist  eine Maß

nahme, durch die die Bewegungsfreiheit  einer Person für 

einen gewissen Zeitraum eingeschränkt wird. Sie dient der 

Sicherung der Anwesenheit  der jewei l igen Person zur Sach

verhaltsklärung .

In den Erläuterungen zum VP-Gesetz heißt es: "Die Zuführung 

ist  eine pol izei l iche Maßnahme, die darin besteht,  Personen 

. . .  unter Aufsicht . . .  zur Dienststel le oder an einen anderen 

Ort zu br ingen." Hiernach f indet eine Zuführung nur bis zum 

Erreichen der Dienststel le oder eines anderen Ortes statt .

Damit erhebt sich.die Frage, welche Rechte und Pf l ichten sich .  

für den zur Befragung Zugeführten bis zum Beginn der Befra

gung, während der Befragung, bei mögl ichen Unterbrechungen 

usw. ergeben. Aus Sicht des Untersuchungsorgans stel l t  s ich 

die Frage zusammengefaßt wie folgt :  Kann das Untersuchungsor

gan eine Person zum Zwecke der Durchführung einer Befragung 

auch nach erfolgter Zuführung festhalten? Besteht ein sol

ches "Festhalte-Recht" auch in den Fäl len, in denen der Be

fragung keine Zuführung vorausging?
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Unter Beachtung der strafprozessualen'  Ausgestal tung dieser 

Rechts inst i tute kann bei der Anwendung dieser Handlungsmög

l ichkeiten in der Untersuchungsarbeit  von folgenden Posit ionen 

ausgegangen werden: 1

1 siehe "Erläuterungen zum Gesetz über . . ." ,  a.  a.  0.,  S. 75
2 vgl.  Kommentar "StrafProzeßrecht der DDR", a. a. 0.,  S. 132 

und "Hinweise zur Schulung der Anweisung 1/85 . . ." ,  a.  a.  O,,  
S. 18 Zif f  .  3.8.1,


